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Höhe von 460.217 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an 
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 47.250 Dollar, die für 
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an 
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 10.550 Dollar, die für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 19 anzurechnen ist; 

 21. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.386.700 Dollar für die 
am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 64/249 aktua-
lisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 64/248 festgelegten 
Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

 22. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von 2.386.700 Dollar für die am 
30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 21 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 23. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 138.900 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 21 und 22 genannten Betrag von 2.386.700 Dollar hinzu-
zurechnen sind;  

 24. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen 
aktiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen; 

 25. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 26. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind; 

 27. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten 
Tagung aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 65/305 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/888, Ziff. 7). 

65/305. Finanzierung des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der 
Vereinten Nationen in Darfur 

 Die Generalversammlung,  

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung des Hy-
briden Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur107 und des 

_______________ 
107 A/65/631 und A/65/740. 
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entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen108, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1769 (2007) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2007, 
mit der der Rat den Hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen 
in Darfur für einen Anfangszeitraum von zwölf Monaten ab dem 31. Juli 2007 einrichtete, 
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat des Einsatzes verlängerte, 
zuletzt Resolution 1935 (2010) vom 30. Juli 2010, mit der der Rat das Mandat des Einsat-
zes bis zum 31. Juli 2011 verlängerte,  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/232 A vom 22. Dezember 2007 über die 
Finanzierung des Einsatzes und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt 
Resolution 64/285 vom 24. Juni 2010,  

 in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten all-
gemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen,  

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, den Einsatz mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit er seinen Aufgaben nach der entsprechenden Resolution 
des Sicherheitsrats nachkommen kann,  

 Kenntnis nehmend von dem hybriden Charakter des Einsatzes und in dieser Hinsicht 
betonend, wie wichtig es ist, die vollständige Koordinierung der Anstrengungen zwischen 
der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen auf strategischer Ebene, eine einheit-
liche Einsatzführung auf operativer Ebene sowie eine klare Delegation von Befugnissen 
und klare Rechenschaftsstrukturen sicherzustellen,  

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 
29. Juni 2007, 64/269 vom 24. Juni 2010 und 65/289 vom 30. Juni 2011 sowie anderer 
einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;  

 2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu dem Hybriden Einsatz der Afrikani-
schen Union und der Vereinten Nationen in Darfur per 30. April 2011, namentlich von den 
noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 262,5 Millionen US-Dollar, was etwa 4 Prozent 
der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur neunund-
siebzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;  

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für den Einsatz vollständig entrichtet werden;  

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, de-
nen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen;  

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war;  

_______________ 
108 A/65/743/Add.13. 
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 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind;  

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen108 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen;  

 10. ersucht den Generalsekretär, Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, 
dass das gesamte Personal die vorhandenen Sicherheitsverfahren voll einhält;  

 11. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt dem Generalsekretär 
nahe, die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und zwischen den Missionen nach Mög-
lichkeit zu verstärken, um bei dem Einsatz der Ressourcen der Organisation und bei der 
Erfüllung der Mandate der Missionen mehr Synergien zu schaffen, wobei zu bedenken ist, 
dass die einzelnen Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushalts-
pläne, die Kontrolle ihres Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen ver-
antwortlich sind;  

 12. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276, 64/269 und 65/289 zu sor-
gen;  

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass der Einsatz so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;  

 14. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsan-
träge genügend Angaben, Erklärungen und Begründungen für die zur Deckung der opera-
tiven Kosten beantragten Mittel enthalten, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entschei-
dungen treffen können;  

 15. hebt hervor, wie wichtig die Stärkung der Rechenschaftspflicht in der Organisa-
tion und die Gewährleistung einer größeren Rechenschaftspflicht des Generalsekretärs 
gegenüber den Mitgliedstaaten sind, unter anderem im Hinblick auf die wirksame und effi-
ziente Durchführung der Mandate der beschlussfassenden Organe auf dem Gebiet des Be-
schaffungswesens und auf den damit zusammenhängenden Einsatz finanzieller und perso-
neller Ressourcen sowie auf die Bereitstellung der erforderlichen Informationen über Be-
schaffungsfragen, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen treffen können;  

 16. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass bei allen Beschaffungspro-
jekten für die Organisation die einschlägigen Resolutionen uneingeschränkt befolgt wer-
den;  

 17. beschließt, die Stellen für Kinderschutz nicht zu streichen, ersucht den General-
sekretär, alles zu tun, um sie zu besetzen, und ersucht den Generalsekretär außerdem, eine 
entsprechende Anzahl von seit mehr als einem Jahr unbesetzten Stellen derselben Besol-
dungsgruppe zu ermitteln, um die finanziellen Auswirkungen der Beibehaltung der Stellen 
für Kinderschutz auszugleichen, ohne Auswirkungen auf die operativen Erfordernisse oder 
die Mandatserfüllung, und im Rahmen des Haushaltsvollzugsberichts darüber Bericht zu 
erstatten;  
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 18. stellt fest, dass die Gesamthöhe der bewilligten Mittel im Einklang mit Resolu-
tion 65/289 angepasst wurde;  

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 19. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug des Einsatzes im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010109;  

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

 20. beschließt, auf dem Sonderkonto für den Hybriden Einsatz der Afrikanischen 
Union und der Vereinten Nationen in Darfur für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 
2012 den Betrag von 1.797.327.600 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus 
einem Betrag von 1.689.305.500 Dollar für die Aufrechterhaltung des Einsatzes, einem 
Betrag von 91.536.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Be-
trag von 16.486.000 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien);  

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 21. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2011 den Betrag von 
149.777.300 Dollar entsprechend den in Resolution 64/249 der Generalversammlung vom 
24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Versamm-
lungsresolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für das 
Jahr 2011 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 22. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.137.200 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 2.346.816 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
646.050 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
144.334 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist;  

 23. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat des 
Einsatzes zu verlängern, den Betrag von 1.647.550.300 Dollar für den Zeitraum vom 
1. August 2011 bis 30. Juni 2012 entsprechend den in Resolution 64/249 aktualisierten 
Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 64/248 festgelegten Beitrags-
schlüssels für die Jahre 2011 und 2012 zu einem monatlichen Satz von 149.777.300 Dollar 
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 24. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jewei-
lige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 34.509.200 Dollar im Steuerausgleichs-
fonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 25.814.984 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 7.106.550 Dollar, die 
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.587.666 Dollar, die 
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung 
nach Ziffer 23 anzurechnen ist;  

 25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber dem Einsatz erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 

_______________ 
109 A/65/631. 
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Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 175.974.100 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 64/249 
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 64/248 festgeleg-
ten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen 
ist;  

 26. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber dem Einsatz nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 175.974.100 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 25 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 27. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 2.223.700 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode 
den Guthaben aus dem in den Ziffern 25 und 26 genannten Betrag von 175.974.100 Dollar 
hinzuzurechnen sind;  

 28. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen 
aktiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen;  

 29. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an dem Einsatz beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 30. bittet um freiwillige Beiträge für den Einsatz in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind;  

 31. beschließt, den Punkt „Finanzierung des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen 
Union und der Vereinten Nationen in Darfur“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechs-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.  
 
 

RESOLUTION 65/306 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/889, Ziff. 6). 

65/306. Finanzierung der Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union in 
Somalia 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Unter-
stützung der Mission der Afrikanischen Union in Somalia110 und des entsprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen111, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1863 (2009) des Sicherheitsrats vom 16. Januar 
2009, mit der der Rat seine Absicht bekundete, vorbehaltlich seines weiteren, bis zum 
1. Juni 2009 zu fassenden Beschlusses einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Na-
tionen in Somalia als Nachfolgetruppe der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 
einzurichten, und den Generalsekretär ersuchte, im Hinblick auf die Eingliederung der 
Kräfte der Mission in einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen für die Mis-

_______________ 
110 A/65/619 und A/65/809. 
111 A/65/743/Add.16. 




